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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/57/L.65 und Add.1)] 

57/154. Unterstützung der humanitären Hilfe und des wirtschaftlichen 
und sozialen Wiederaufbaus in Somalia 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/160 vom 18. Dezember 1992 und die späteren 
diesbezüglichen Resolutionen, insbesondere der Resolution 56/106 vom 14. Dezember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des Sicherheitsrats vom 23. Januar 
1992 und alle danach verabschiedeten einschlägigen Resolutionen, in denen der Rat unter 
anderem alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen in Somalia nachdrücklich auffor-
derte, die Bemühungen der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen und der huma-
nitären Organisationen um die Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für die betrof-
fene Bevölkerung in Somalia zu erleichtern, und worin er erneut dazu aufforderte, die Si-
cherheit des Personals dieser Organisationen voll zu achten und ihm volle Bewegungsfrei-
heit in und um Mogadischu und in den anderen Teilen Somalias zu garantieren, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
31. Oktober 20011 und 28. März 20022, mit denen der Sicherheitsrat die Angriffe auf huma-
nitäres Personal verurteilte und alle Parteien in Somalia aufforderte, die Sicherheit des Per-
sonals der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie der 
nichtstaatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und ihm in ganz Somalia unein-
geschränkte Bewegungsfreiheit und freien Zugang zu garantieren, 

 in Bekräftigung ihrer weiteren Unterstützung für die Resolutionen der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung vom 24. November 2000 und vom 11. Januar 2002, 
die einen allgemeinen Rahmen für den Aussöhnungsprozess in Somalia vorgeben, 

 in dieser Hinsicht unter Begrüßung der von den verschiedenen somalischen Parteien 
einschließlich der Nationalen Übergangsregierung am 27. Oktober 2002 in Eldoret (Kenia) 
verabschiedeten Erklärung über die Einstellung der Feindseligkeiten und die Strukturen und 
Grundsätze des Prozesses der nationalen Aussöhnung in Somalia3, die einen grundlegenden 

_______________ 
1 S/PRST/2001/30. 
2 S/PRST/2002/8. 
3 S/2002/1359, Anlage. 
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Schritt zur Sicherstellung eines größeren Konsenses im Hinblick auf die Förderung der Par-
tizipation und des Friedens darstellt, 

 sowie unter Begrüßung der Einsetzung der sechs Arbeitsausschüsse zur Behandlung 
der Kernfragen des Friedensprozesses, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen der Suche nach Frieden und der Milde-
rung der humanitären Krise in Somalia, 

 mit nachhaltiger Unterstützung für die von der Zwischenstaatlichen Behörde für Ent-
wicklung getragene Initiative zu Gunsten der nationalen Aussöhnung in Somalia, erneut ihre 
nachdrückliche Unterstützung für den nationalen Aussöhnungsprozess und die derzeit in 
Eldoret stattfindende Friedenskonferenz bekundend und allen Parteien in ganz Somalia ein-
dringlich nahe legend, sich innerhalb des von der Zwischenstaatlichen Behörde festgelegten 
Rahmens an diesem Prozess zu beteiligen, 

 unter Hinweis auf ihre nachdrückliche Unterstützung des unter der Schirmherrschaft 
der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung stattfindenden Friedens- und Aussöh-
nungsprozesses in Somalia sowie der Bemühungen, die der aus den drei Frontstaaten Kenia, 
Äthiopien und Dschibuti bestehende und von Kenia koordinierte Technische Ausschuss der 
Behörde unternimmt, um diesen Prozess zu erleichtern, 

 Kenntnis nehmend von der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, der 
Afrikanischen Union, der Liga der arabischen Staaten, der Europäischen Union, der Orga-
nisation der Islamischen Konferenz, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und 
deren Partnerforum, der Bewegung der nichtgebundenen Länder und anderen Stellen bei 
ihren Bemühungen um die Überwindung der humanitären, sicherheitsbezogenen und politi-
schen Krise in Somalia und eingedenk der Achtung der Souveränität, der territorialen Un-
versehrtheit und der Einheit Somalias, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von der am Horn von Afrika herrschenden schweren 
Dürre, insbesondere in den betroffenen Gebieten Somalias, 

 mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der schwierigen humanitären Lage, in 
der sich das somalische Volk befindet, und der dringenden Notwendigkeit humanitärer Hilfe 
und Soforthilfe, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den fortgesetzten Anstrengungen, die der Generalse-
kretär unternimmt, um dem somalischen Volk bei der Förderung der Stabilität, des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung behilflich zu sein, und unter Hervorhebung ihrer festen Ent-
schlossenheit, das System der Vereinten Nationen bei seinem schrittweisen Herangehen an 
die Friedenskonsolidierung und die Gewährung gezielter Hilfe, deren Schwerpunkt auf der 
Wiederherstellung und dem Wiederaufbau der Infrastruktur sowie auf nachhaltigen gemein-
wesengestützten Maßnahmen liegt, auf praktische Weise zu unterstützen, 

 erfreut darüber, dass sich die Vereinten Nationen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
an der Basis nach wie vor auf Hilfsprogramme konzentrieren, die sowohl humanitäre als 
auch entwicklungsbezogene Ansätze umfassen, unter Berücksichtigung der Bedingungen 
am Boden, 

 erneut hervorhebend, wie wichtig die weitere Durchführung ihrer Resolution 47/160 
für die Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Dienste im gan-
zen Land ist, 
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 Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs4, 

 1. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten und unermüdlichen Anstren-
gungen zur Mobilisierung von Hilfe für das somalische Volk; 

 2. befürwortet die weitere Durchführung ihrer Resolution 47/160 zur Wiederher-
stellung der grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Dienste in ganz Somalia; 

 3. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den von der Zwischenstaatlichen Behör-
de für Entwicklung getragenen Friedensprozess und die Bemühungen des von Kenia koor-
dinierten Technischen Ausschusses und bittet die Zwischenstaatliche Behörde und ihre Mit-
gliedstaaten, ihre Anstrengungen zur Förderung der nationalen Aussöhnung in Somalia 
fortzusetzen; 

 4. begrüßt die Erklärung über die Einstellung der Feindseligkeiten und die Struktu-
ren und Grundsätze des Prozesses der nationalen Aussöhnung in Somalia3 sowie die an-
deren bisher in Eldoret erzielten Vereinbarungen als einen wichtigen Schritt zur Verwirkli-
chung des vorrangigen Zieles, der Gewalt und dem Leid, denen das somalische Volk 
ausgesetzt ist, ein Ende zu bereiten, erkennt an, dass die Erklärung und die Vereinbarungen 
neue und bedeutende Möglichkeiten zur Lösung der Krise in Somalia bieten, und fordert 
alle somalischen Parteien auf, die derzeitige Dynamik optimal zu nutzen und alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Konferenz ihre Arbeit fortsetzt und 
weitere Erfolge erzielt; 

 5. begrüßt außerdem die nachdrückliche Unterstützung und den positiven Beitrag 
zum Friedensprozess in Somalia seitens der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union, 
der Liga der arabischen Staaten, der Europäischen Union, der Organisation der Islamischen 
Konferenz, der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und deren Partnerforum, der 
Bewegung der nichtgebundenen Länder und anderer Stellen und appelliert an alle Länder 
und die internationalen Organisationen, auch weiterhin ihren Einfluss einzusetzen, um die 
Friedenskonferenz zu unterstützen und den Aussöhnungsprozess zu konsolidieren; 

 6. fordert alle somalischen Parteien, namentlich die Nationale Übergangsregie-
rung, Einzelpersonen, die politischen Führer und die Splittergruppen in Somalia auf, die Si-
cherheit des Personals der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen und der nicht-
staatlichen Organisationen zu achten und zu garantieren, dass es im ganzen Land volle Be-
wegungsfreiheit und ungefährdeten Zugang besitzt, und begrüßt die diesbezüglich von allen 
somalischen Parteien auf der Konferenz von Eldoret eingegangene Verpflichtung; 

 7. begrüßt die Strategie der Vereinten Nationen, die auf der Durchführung gemein-
wesengestützter Maßnahmen beruht und das Ziel verfolgt, die lokale Infrastruktur wie-
deraufzubauen und die lokale Bevölkerung eigenständiger zu machen, sowie die laufenden 
Bemühungen der Organisationen der Vereinten Nationen, ihrer somalischen Gegenüber und 
ihrer Partnerorganisationen, Mechanismen für eine enge Koordinierung und Zusammenar-
beit bei der Durchführung von Hilfs-, Normalisierungs- und Wiederaufbauprogrammen zu 
schaffen und aufrechtzuerhalten; 

 8. stellt fest, dass ein umfassendes Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung der Milizen eine Voraussetzung für dauerhaften Frieden und dau-
erhafte Stabilität in Somalia ist; 

 9. nimmt Kenntnis von dem stufenweisen, mit einer Schwerpunktsetzung verbun-
denen Herangehen des Systems der Vereinten Nationen an die nach wie vor andauernde Kri-

_______________ 
4 A/57/180 und S/2002/1201. 
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se und den weiter bestehenden Bedarf in Somalia, das mit der langfristig ausgelegten Zu-
sage von Normalisierungs-, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einhergeht; 

 10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, dem somalischen 
Volk dringend humanitäre Hilfe und Soforthilfe zu gewähren, um insbesondere die Folgen 
der derzeit herrschenden Dürre zu mildern; 

 11. hebt den Grundsatz hervor, dass das somalische Volk die Hauptverantwortung 
für seine eigene Entwicklung und für die Nachhaltigkeit der Hilfsprogramme zur Normali-
sierung und zum Wiederaufbau trägt, und erklärt erneut, welche Bedeutung sie der Erar-
beitung funktionsfähiger Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen dem System der 
Vereinten Nationen, seinen Partnerorganisationen und den somalischen Partnern bei der 
wirksamen Einführung von Normalisierungs- und Entwicklungsaktivitäten in denjenigen 
Teilen des Landes beimisst, in denen Frieden und Sicherheit herrschen; 

 12. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, ihre Resolution 47/160 weiter durchzuführen, 
um dem somalischen Volk dabei behilflich zu sein, die Wiederherstellung der grundlegen-
den sozialen und wirtschaftlichen Dienste in Angriff zu nehmen und Institutionen aufzu-
bauen mit dem Ziel, in allen Teilen des Landes, in denen Frieden und Sicherheit herrschen, 
die Zivilverwaltungsstrukturen auf allen Ebenen wiederherzustellen; 

 13. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin internationale humanitäre, Nor-
malisierungs- und Wiederaufbauhilfe für Somalia zu mobilisieren; 

 14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, in Antwort auf den für 2003 ergan-
genen Konsolidierten interinstitutionellen Appell der Vereinten Nationen zur Gewährung 
von Soforthilfe und Unterstützung bei der Normalisierung und dem Wiederaufbau Somalias 
fortgesetzte und erhöhte Hilfe zu gewähren; 

 15. lobt den Generalsekretär für die Einrichtung des Treuhandfonds für die Frie-
denskonsolidierung in Somalia, begrüßt die bislang an den Fonds entrichteten Beiträge und 
appelliert an die Mitgliedstaaten, Beiträge dazu zu leisten; 

 16. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in Somalia herrschenden kritischen 
Situation alle zur Durchführung dieser Resolution notwendigen und durchführbaren Maß-
nahmen zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
16. Dezember 2002 


